
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel "OsterEierei" 
von 22.3 bis 30.3. 2024 in St. Veit: 

 
§ 1 Allgemeines 

• Die angegebenen Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel und im 
zeitlichen Rahmen des gesamten Zeitraumes des Gewinnspieles – 22. März bis 
30. März 2024 verwendet.  
 

• Ablauf des Gewinnspieles: 
 

Ablauf: - Siehe § 4  
 

• Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die STAMA Veranstaltungs- und 
Stadtmarketing GesmbH und es richtet sich an alle, die in der St. Veiter 
Innenstadt im Zeitraum des Gewinnspieles bei einem der teilnehmenden 
Innenstadtbetriebe einkaufen und welche das 17. Lebensjahr vollendet 
haben. 

 
§ 2 Teilnahmeberechtigung im Detail 

• Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen kann jede Person, die in der St. Veiter 
Innenstadt im Zeitraum des Gewinnspieles bei einem der teilnehmenden 
Innenstadtbetriebe einkauft.  

• Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, welche das 17. Lebensjahr 
vollendet haben. 

• Sämtliche in diesen Teilnahmebedingungen verwendete Personenbezeichnungen 
in der männlichen Form gelten natürlich auch in der weiblichen Form. Aus 
Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen die männliche Form verwendet. 

• Es wird kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel geführt. 

§ 3 Gewinn 

 
• Bei einem Einkauf in einem teilnehmenden Betrieb im angegebenen Zeitraum 

kann ein Los gezogen werden. Im Los befindet sich entweder ein Gewinn oder 
eine Niete. Bis 30.4. kann der Gewinn eingelöst werden.  

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
• Der Gewinn kann nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden, 

wenn er durch Manipulation oder sonstigen Verstoß gegen die anwendbaren 
Gesetze, rechtliche Bestimmungen oder entgegen dieser Teilnahmebedingungen 
erlangt wurde. 

§ 4 Ablauf 
 

• Wer im Zeitraum von 22.3. bis 30.3. in einem der teilnehmenden 
Innenstadtbetriebe um einen Mindesteinkaufswert einkauft, darf sich im Geschäft 
ein Osterei-Los ziehen (*Die jeweiligen Mindesteinkaufswerte pro Betrieb sind in 
der nachfolgenden Tabelle ersichtlich) Im Los befindet sich entweder eine Niete 



oder der Hinweis auf einen Sofortgewinn. Der Sofortgewinn kann im angeführten 
Geschäft laut Los bis spätestens 30.4. abgeholt werden.  

 
Mindesteinkaufswerte pro Betrieb: 

Baby&Kinderwelt Jabornig                               33,00 €  
 

Benetton St. Veit                               50,00 €  
 

Besold Buch-Papier                                33,00 €  
 

Daina`s Kleine Welt                               33,00 €  
 

Das Futterhaus St. Veit                                50,00 €  
 

DieLaVendelMaus                               33,00 €  
 

Fleischerei Konrad Pfandl                                33,00 €  
 

Juwelier Schützer                               33,00 €  
 

Kunst & Werk                               33,00 €  
 

Lilamor                                20,00 €  
 

Modetreff                                50,00 €  
 

Natur & Reform Leikam                                50,00 €  
 

Optik Küssenpfennig St. Veit                                33,00 €  
 

V-Mode                                50,00 €  
 

Vonni Shop                                33,00 €  
 

 
 

• Wert der Gewinne – insgesamt:  
• Ca. 4.405 € 

 
• Teilnehmende Betriebe:  

Anitas Glasatelier 

Baby&Kinderwelt Jabornig 

Benetton St. Veit 

Besold Buch-Papier  

Daina`s Kleine Welt 

Das Futterhaus St. Veit  

DieLaVendelMaus 

Fleischerei Konrad Pfandl  

Hitreise.at 

Juwelier Schützer 

Kunst & Werk 



Lilamor  

Modetreff  

Natur & Reform Leikam  

Optik Küssenpfennig St. Veit  

V-Mode  

Vonni Shop  

ZHG Gebäudereinigung 

 

• Gesamte Dauer des Gewinnspieles 22.3. bis 30.3.2024 

 

• Nur Teilnehmer die mit Punkt 2 – Teilnahmebedingungen im Detail – einverstanden 
sind, dürfen am Gewinnspeil teilnehmen. 

 

§ 5 Veröffentlichung, Bildnisschutz, Urheberrecht 

 
1. Die Gewinner werden ggf von der Stadt St. Veit unter Angabe ihres 

Familiennamens auf den digitalen Kanälen der Stadt St. Veit (Website 
sv.or.at., Facebook, Instagram) sowie ggf. in diversen Printausgaben 
(Gemeindezeitung etc.) veröffentlicht. Gewinner können ggf. mittels Foto 
im Rahmen der Übergabe dokumentiert werden. Daraus resultierende 
Videos und Fotos werden ggf. während des auf den Online Kanälen der 
Stadt St. Veit ausgespielt und anschließend im Zusammenhang mit einer 
Nach/Berichterstattung (inkl. Bildergalerie) in den genannten On- und 
Offlinemedien verwendet. Die Teilnehmer stimmen einer diesbezüglichen 
Aufnahme sowie Veröffentlichung ausdrücklich zu. 
 

§ 6 Haftung 

 
1. Die Stadt St. Veit behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu 

ändern bzw. das Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen ohne 
Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung zu unterbrechen, abzuändern 
oder zu beenden, wenn eine ordnungsgemäße Abwicklung nicht gewährleistet 
werden kann (z.B. bei Verdacht des Missbrauchs, aus rechtlichen oder 
technischen Gründen oder sonstigen Schwierigkeiten, die eine 
ordnungsgemäße Abwicklung beeinträchtigen etc.). 

2. Die Stadt St. Veit behält sich weiters vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel 
auszuschließen bzw. einen Gewinn ersatzlos zu annullieren und 
zurückzufordern, wenn das Gewinnspiel oder die Teilnahme durch unlautere 
Maßnahmen beeinflusst oder dies versucht wird (z.B. unrichtige, 
unvollständige, irreführende Angaben zur Person des Teilnehmers; 
Manipulation/Versuch; Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen). Der 
Teilnehmer kann daraus keine Ansprüche ableiten. 

 
 


